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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Reaktion Italiens auf die EuGH-Urteile C-326/19, C-40/20 und C-
173/20 zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft 

 

Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 3. Juli 2021 (C-326/19)1 und vom 15. De-
zember 2022 (C-40/20, C-173/20)2 betreffen die Auslegung von § 5 der Rahmenvereinbarung vom 
18. März 1999 über befristete Arbeitsverträge.3 

Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Vorabentscheidungsersuchen ergingen im Rahmen von 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Hochschulforschenden auf der einen Seite und der Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dem Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sowie der 
Università degli Studi „Roma Tre“ bzw. der Università degli studi di Perugia auf der anderen 
Seite. Streitgegenstand war jeweils eine Weigerung, die befristeten Verträge der Hochschulfor-
schenden in unbefristete Verträge umzuwandeln oder sie zur Beurteilung im Hinblick auf eine 
Festanstellung als assoziierte Professorinnen/Professoren auf Planstellen zuzulassen. 

In der Rechtssache C-326/19 legte der streitgegenständliche Vertragstyp eine Grenze für die 
Höchstdauer von befristeten Verträgen mit Hochschulforschenden auf drei Jahre fest und be-
schränkte die mögliche Zahl der Verlängerungen dieser Verträge auf eine einzige Verlängerung. 
Dadurch seien nach Auffassung des EuGH zwei der in § 5 der Rahmenvereinbarung über befris-
tete Arbeitsverträge genannten Maßnahmen enthalten. Es gäbe keinen Hinweis, dass diese Maß-
nahmen nicht ausreichen würden, um einen Missbrauch befristeter Verträge zu verhindern. 

  

 

1 Abrufbar unter: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIn-
dex=0&docid=242021&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=3809493. 

2 Abrufbar unter: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIn-
dex=0&docid=268607&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=3809483. 

3 Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge (ABl. L 175/43 vom 10.7 1999), https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070. 
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In der Rechtssache C-40/20, C-173/20 traf der EuGH die folgenden Kernaussagen: 

– Die Möglichkeit, die italienischen Universitäten nach nationalem Recht zusteht, Arbeitsver-
träge mit Forschenden sachgrundlos für drei Jahre und um höchstens zwei Jahre verlänger-
bar abzuschließen, ist kein missbräuchlicher Einsatz von befristeten Arbeitsverträgen nach 
§ 5 der Rahmenvereinbarung. 

– Die Mitgliedstaaten dürfen Regelungen vorsehen, wonach die Gesamtdauer von Arbeitsver-
trägen von Forschenden mit verschiedenen Universitäten und Instituten auf zwölf Jahre be-
grenzt ist. 

– Auf unterschiedliche Beschäftigtengruppen, wie Beschäftigte an Universitäten und in der 
öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft, findet das Gleichbehandlungsgebot 
gemäß § 4 Rahmenvereinbarung keine Anwendung. 

– Forschenden darf nicht allein auf Grund ihrer Befristung die Möglichkeit vorenthalten wer-
den, an einem Beurteilungsverfahren im Hinblick auf eine Festanstellung als assoziierte 
Professorinnen/Professoren teilzunehmen. 

Das Ministero dell'Università e Ricerca teilte auf Nachfrage Folgendes mit: 

„Die beiden EuGH-Urteile, welche miteinander übereinstimmen, bestätigen einen etablier-
ten Ansatz in der Rechtsprechung des EuGH bezüglich des Ausschlusses von befristet be-
schäftigten Hochschulforschenden (Art. 24, Gesetz 240/20104) aus dem Geltungsbereich der 
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge. Hierbei handelt es sich um eine be-
sondere, direkt gesetzlich geregelte und von Tarifverhandlungen ausgeschlossene Stellen-
kategorie (im Gegensatz zu der ähnlichen Stellenkategorie der Forschenden an öffentlichen 
Forschungseinrichtungen). Im Übrigen beziehen sich die Urteile des EuGH auf eine Stellen-
kategorie, die angesichts der Neuerungen im Gesetzesdekret 36/20225, welches in Umset-
zung des Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)6 eine Reform der Laufbahn von 
Hochschulforschenden mit befristeten Verträgen vorsieht, abgeschafft werden soll […]. 
Nach vollständiger Umsetzung des Gesetzesdekrets wird eine einzige Stellenkategorie für 
Forschende mit befristetem Arbeitsvertrag vorgesehen, welche als Tenure-Track-Stelle aus-
gestaltet und nach Erlangung der nationalen wissenschaftlichen Qualifikation dazu be-
stimmt ist, in einem Zeitraum von drei bis sechs Jahren eine W2-äquivalente Professur zu 
erlangen.“7 

*** 

 

4 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", 
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/10240l.htm. 

5 Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSomma-
rio&id=%7B149C2299-9814-4542-91AF-FDE70A903354%7D. 

6 Aufbau- und Resilienzplan, finanziert innerhalb des EU-Konjunkturpakets „Next Generation EU“. Weiterfüh-
rend z.B.: Gianfranco Viesti (2021): Die Umsetzung des italienischen Aufbau- und Resilienzplans, Friedrich-
Ebert-Stiftung, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/18656.pdf. 

7 Übersetzung mithilfe von DeepL. 
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